
Satzung Zukunft Klüsserath e.V. - Gemeinsam gestalten Seite 1 von 9

V E R E IN S S A T ZU N G  -  Z U K U N F T  KL Ü S S E R A T H :

§1 - Name und Sitz

1. Der Verein führt den Namen: „Zukunft Klüsserath“ mit dem Zusatz „Gemeinsam
gestalten“.

2. Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Ab dem Zeitpunkt der
Eintragung führt der Verein den Zusatz "e. V.".

3. Der Verein hat seinen Sitz in Klüsserath.

4. Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§2 - Gemeinnützigkeit und Vereinszweck

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

2. Der Verein verfolgt folgende Zwecke:
a. die Förderung der Jugend- und Altenhilfe (§ 52 Absatz 2 Nr. 4 AO)
b. die Förderung der Heimatpflege, Heimatkunde und der Ortsverschönerung

(§ 52 Absatz 2 Nr. 22 AO)
c. die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten

gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke (§ 52 Absatz 2 Nr. 25
AO)

3. Der Satzungszweck wird insbesondere durch folgende Tätigkeiten verwirklicht:
a. Unterstützung öffentlicher Projekte der Kinder und Jugendpflege in der

Region Klüsserath durch Eigeninitiative, Mitwirkung an Baumaßnahmen,
sowie der Beschaffung von Spielmaterial und Einrichtungsgegenständen.
Mitwirkung an der Verbesserung des Freizeitangebots für Kinder und
Jugendliche in der Region Klüsserath.

b. Durchführung und Förderung von Kulturveranstaltungen, der
Denkmalpflege, der Erhaltung und Wiederherstellung historisch oder
kulturell wertvoller Baudenkmäler, der Mitwirkung bei der Dorferneuerung
und Dorfverschönerung.

c. Die Förderung für ein langes Leben im Dorf z.B. durch Seniorenbegleitung,
organisierte Nachbarschaftshilfe, der Aufbau einer nutzerorientierten
Versorgungsstruktur, der Aufbau einer technikgestützten Kommunikation
und die Förderung des Ehrenamtes

4. Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.
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5. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft auch keine
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereines erhalten. Es darf keine Person
durch Ausgaben, die des Zwecks des Vereins fremd sind oder durch
unverhältnismäßige Vergütungen vergütet werden.

6. Alle Mitglieder von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig.

§3 - Erwerb und Beendigung der Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person des privaten und
öffentlichen Rechts werden, die die Ziele des Vereins unterstützt.

2. Die Mitgliedschaft muss schriftlich beantragt werden. Über die Aufnahme
entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Ablehnung hat
der/die Bewerber das Recht, innerhalb von vier Wochen ab Mitteilung der
Ablehnung die nächste Mitgliederversammlung anzurufen. Die Entscheidung über
Aufnahme oder Ablehnung erfolgt dann mit einfacher Mehrheit der anwesenden
Mitglieder. Minderjährige können im Benehmen mit ihrem gesetzlichen Vertreter
den Aufnahmeantrag stellen.

3. Die Mitgliedschaft endet
a. mit dem Tod des Mitglieds
b. mit Verlust der Rechtsfähigkeit einer juristischen Person
c. mit dem freiwilligen Austritt

 Der freiwillige Austritt erfolgt durch Erklärung gegenüber einem Mitglied des
Vorstands. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung
einer Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig. Ein Austritt aus wichtigem
Grund bleibt vorbehalten.

d. durch Streichung von der Mitgliederliste
 Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste

gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung
des Beitrages im Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen
werden, nachdem seit der Absendung des zweiten Mahnungsschreibens
drei Monate verstrichen und die Betragsschulden nicht beglichen sind.
Die Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen.

e. durch Ausschluss aus dem Verein
 Mitglieder, deren Verhalten in grober Weise gegen die Interessen des

Vereins verstoßen, können vom Verein ausgeschlossen werden. Über den
Ausschluss der betroffenen Mitglieder entscheidet der Vorstand. Vor der
Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen
Frist Gelegenheit zu geben, sich persönlich vor dem Vorstand oder
schriftlich zu rechtfertigen. Eine schriftliche Stellungnahme des Betroffenen
ist in der Vorstandssitzung zu verlesen. Der Beschluss über den Ausschluss
ist mit Gründen zu versehen und dem Mitglied mittels eingeschriebenen
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Briefes bekannt zu machen. Gegen den Ausschließungsbeschluss des
Vorstands steht dem Mitglied das Recht der Berufung an die
Mitgliederversammlung zu. Die Berufung hat aufschiebende Wirkung. Die
Berufung muss innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang des
Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich eingelegt werden. Ist
die Berufung rechtzeitig eingelegt, so hat der Vorstand innerhalb von zwei
Monaten die Mitgliederversammlung zur Entscheidung über die Berufung
einzuberufen. Geschieht dies nicht, gilt der Ausschließungsbeschluss als
nicht ergangen. Macht das Mitglied von dem Recht der Berufung gegen den
Ausschließungsbeschluss keinen Gebrauch oder versäumt es die
Berufungsfrist, so unterwirft es sich damit dem Ausschließungsbeschluss
mit der Folge, dass die Mitgliedschaft als beendet gilt.

4. Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch gegenüber
dem Vereinsvermögen.

§4 - Rechte und Pflichten der Mitglieder

1.  Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Regelungen dieser Vereinssatzung und der
Vereinsordnungen zu beachten und einzuhalten.

2. Jedes Mitglied ist verpflichtet, den Vereinszweck zu beachten, die Interessen des
Vereins zu fördern und, soweit es in seinen Kräften steht, das Vereinsleben durch
seine Mitarbeit zu unterstützen.

3. Jedes Mitglied darf an der Mitgliederversammlung teilnehmen.

4. Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahlrecht in der Mitgliederversammlung.

5. Abwesende Mitglieder können von ihrem Stimm- und Wahlrecht durch
elektronische Wahlformen Gebrauch machen.

6. Jedes Mitglied hat das Recht, Einrichtungen des Vereins zu nutzen und an
Vereinsveranstaltungen teilzunehmen.

§5 - Mitgliedsbeiträge

1. Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrags und
dessen Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt.

2. Höhere Mitgliedszahlungen liegen im eigenen Ermessen.

3. Im Einzelfall kann der Vorstand auch Mitglieder ermäßigen oder vom
Mitgliedsbeitrag befreien.
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§6 - Organe des Vereins

1. Organe des Vereins sind:
a. der Vorstand
b. die Mitgliederversammlung.

§7 - Vorstand

2. Der Vorstand besteht aus:
a. dem Vorsitzenden
b. dem stellvertretenden Vorsitzenden
c. dem Kassierer
d. dem Schriftführer
e. sowie mindestens drei Beisitzern

3. Die Zahl der Beisitzer kann erhöht werden, jedoch soll die Gesamtanzahl
ungerade sein. Über die Aufgaben der Beisitzer entscheidet der Vorstand.

4. Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig.

5. Die zuvor benannten Personen sind Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Der Verein
wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstands, darunter
der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende oder Kassierer, vertreten.

§8 - Die Zuständigkeit des Vorstands

1. Der Vorstand entscheidet über alle Angelegenheiten des Vereins, soweit nicht
nach der Satzung oder zwingenden gesetzlichen Bestimmungen dies anderen
Organen vorbehalten ist.

2. Er hat vor allem folgende Aufgaben:
a. Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der

Tagesordnungen
b. Einberufung der Mitgliederversammlung
c. Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung
d. Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr, Buchführung,

Erstellung eines Jahresberichts
e. Beschlussfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluss von

Mitgliedern

3. Er führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung aus. Zweckgebundene
Einnahmen werden separat verwaltet. Der Kassierer trägt dafür Sorge, dass diese
nur ihrem Zweck entsprechend verwendet werden. Dieser Zweck muss aber mit
dem Vereinszweck (§2) vereinbar sein.
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4. Der Vorstand ist berechtigt, für bestimmte Zwecke Ausschüsse einzusetzen. Der
Vorstand kann verbindliche Ordnungen erlassen.

5. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-‚ Gerichts- oder Finanzbehörden aus
formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen
und zum Vereinsregister anmelden. Diese Änderungen werden allen
Vereinsmitgliedern schriftlich oder elektronisch mitgeteilt.

§9 - Amtsdauer des Vorstands
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren,
vom Tag der Wahl an gerechnet, gewählt; er bleibt jedoch bis zur Neuwahl eines
Vorstands im Amt. Zur Wahl wird die einfache Mehrheit benötigt. Eine Wiederwahl ist
möglich. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Wählbar sind nur
Vereinsmitglieder. Scheidet ein Mitglied des Vorstands innerhalb der Wahlperiode
aus, so kann der Vorstand ein Ersatzmitglied für den Rest der Wahlperiode als
Vorstandsmitglied berufen.

§10 - Beschlussfassung des Vorstands

1. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die
von dem Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden
Vorsitzenden, schriftlich, fernmündlich oder elektronisch einberufen werden. In
jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von einer Woche einzuhalten. Einer Mitteilung
der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn
mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter der Vorsitzende oder der
stellvertretende Vorsitzende anwesend sind. Bei der Beschlussfassung
entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung. Die
Vorstandssitzung leitet der Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der
stellvertretende Vorsitzende. Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren
und vom Sitzungsleiter zu unterschreiben. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der
Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die gefassten Beschlüsse und das
Abstimmungsergebnis enthalten.

2. Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege gefasst werden, wenn alle
Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der beschließenden Regelung erklären.
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§11 - Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie beschließt in
allen ihr durch Gesetz und diese Satzung zugewiesenen Angelegenheiten.

2. Aufgaben der Mitgliederversammlung:
a. Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands sowie des Berichts der

Kassenprüfer
b. Entlastung des Vorstands
c. Feststellung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrags
d. Wahl der Mitglieder des Vorstands und der Kassenprüfer
e. Genehmigung des Haushaltsvoranschlages, Festlegung der Beiträge und

sonstigen Verpflichtungen der Mitglieder
f. Entscheidung über eingereichte Anträge
g. Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des

Vereins
h. Beschlussfassung über die Beschwerde gegen die Ablehnung des

Aufnahmeantrags sowie über die Berufung gegen einen
Ausschließungsbeschluss des Vorstands.

3. In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstands fallen, kann
die Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen. Der
Vorstand kann seinerseits in Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereichs die
Meinung der Mitgliederversammlung einholen.

§12 - Die Einberufung der Mitgliederversammlung

1. Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, soll die ordentliche
Mitgliederversammlung statt finden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer
Frist von zwei Wochen einberufen. Die Einladung muss die Tagesordnung
enthalten; sie erfolgt entweder im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde, durch
schriftliche Einladung an die letzte von den Mitgliedern angegebene Adresse oder
in elektronischer Form per E-Mail. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.

2. Der Vorstand kann beschließen, dass die Mitgliederversammlung im virtuellen
Raum, ohne Anwesenheit der Mitglieder am Versammlungsort, stattfindet (Online-
Mitgliederversammlung). Die Mitglieder können an dieser Versammlung im Wege
der elektronischen Kommunikation teilnehmen und auf diesem Wege ihre
Mitgliederrechte ausüben.

3. Bei der Online-Mitgliederversammlung hat der Vorstand sicherzustellen, dass
durch entsprechende Zugangsbeschränkungen nur Vereinsmitglieder teilnehmen
können und dass die teilnehmenden Vereinsmitglieder identifizierbar sind (z.B.
durch Verwendung ihres Klarnamens als Nutzername).
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§13 - Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied
geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den
Leiter. Bei den Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des
Wahlgangs und der vorhergehenden Diskussion einem Wahlausschuss
übertragen werden.

2. Als Protokollführer ist der Schriftführer bestimmt. Sollte der Schriftführer abwesend
sein, wird dieser von der Mitgliederversammlung gewählt.

3. Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss
schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel (1/3) der bei der Abstimmung
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies beantragen.

4. Die Mitgliederversammlung ist, bei ordnungsgemäßer Einladung, ohne Rücksicht
auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

5. Die Mitgliederversammlung fasst Wahlen und Beschlüsse im Allgemeinen mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen
bleiben dabei außer Betracht. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von zwei Dritteln (2/3) der
abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine solche von vier
Fünfteln (4/5) erforderlich. Eine Änderung des Zwecks des Vereins kann nur mit
Zustimmung aller anwesenden Mitglieder beschlossen werden.

6. Für die Wahlen gilt folgendes:
Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen Stimmen
erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten statt, welche die beiden
höchsten Stimmzahlen erreicht haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das
Los.

7. Die Mitgliederversammlung kann Mitglieder des Vorstandes abwählen. Hierzu
benötigt sie die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Vereinsmitglieder.

8. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen,
das vom jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen
ist. Es soll folgende Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die
Person des Versammlungsleiters und des Protokollführers, die Zahl der
erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen
Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung. Bei Satzungsänderungen
soll der genaue Wortlaut angegeben werden. Ergibt sich der genaue Wortlaut zu
einer Satzungsänderung aus einer Anlage zum Protokoll, so muss auch die
Anlage zum Protokoll vom Versammlungsleiter und vom Protokollführer
unterzeichnet werden.
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§14 - Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung

1. Jedes Mitglied kann spätestens eine Woche vor dem Tag der
Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere
Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Der
Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung
entsprechend zu ergänzen. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die
erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die
Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrags ist eine Mehrheit von zwei
Drittel (2/3) der abgegebenen Stimmen erforderlich.

2. Satzungsänderungen können nicht nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt
werden.

§15 - Außerordentliche Mitgliederversammlungen
Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung
einberufen. Diese muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es
erfordert oder wenn die Einberufung von einem Zentel (1/10) aller Mitglieder schriftlich
unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird. Für die
außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die vorstehenden Bestimmungen
entsprechend.

§16 - Vereinsfinanzierung
Die erforderlichen Geld- und Sachmittel des Vereins werden beschafft durch:

a. Mitgliedsbeiträge
 Die Mitglieder zahlen einen jährlichen Beitrag, dessen Mindesthöhe von der

Mitgliederversammlung festgelegt wird. Zur Änderung der Beitragshöhe
und Fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der Mitgliederversammlung
anwesenden Stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich.

b. Spenden
c. Sponsoring
d. durch Einnahmen von Veranstaltungen, die der sachgerechten Werbung und

Unterstützung für den geförderten Zweck dienen

Spendenbescheinigungen werden nach Anerkennung der Gemeinnützigkeit auf
Antrag und grundsätzlich ab einer Höhe von 50 € ausgestellt.
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§17 - Kassenprüfer
Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von jeweils 2 Jahren jeweils
2 Kassenprüfer. Diese dürfen nicht dem Vorstand oder einem Ausschuss angehören.
Ihre Aufgabe ist es, sich durch Stichproben von der Ordnungsmäßigkeit der Kasse
und Buchführung zu überzeugen, nach Abschluss des Geschäftsjahres eine
eingehende Prüfung der Bücher/Belege und des Jahresabschlusses vorzunehmen
und das Ergebnis der Prüfung dem Vorstand 14 Tage vor der Mitgliederversammlung
vorzulegen. Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfbericht
und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung
des Vorstandes.

§18 - Auflösung des Vereins

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 14
festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die
Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der
stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die
vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus
anderem Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

2. Im Fall der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des steuerbegünstigten
Zwecks im Sinne der Abgabenordnung fällt das Vereinsvermögen, soweit es
bestehende Verbindlichkeiten übersteigt, an die Ortsgemeinde Klüsserath, die das
Vermögen ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige, mildtätige oder
kirchliche Zwecke in Klüsserath zu verwenden hat.

§19 - Inkrafttreten
Die vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversammlung vom 13.09.2022
beschlossen.


